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Aus dem Landrecht .

Im übrigen kann das Schleifen ſolcher Gegenſtände auf
Gemeindewegen durch orts⸗ oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift
unterſagt oder beſchränkt werden .

§. 8. ( Aufgraben und ſonſtige Arbeiten an öf⸗
fentlichen Wegen ) . Es iſt unterſagt , ohne vorgängige
Genehmigung der zuſtändigen Behörde ! ) an öffentlichen Wegen
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenkörper oder deſſen
Zubehörden berührende Arbeiten vorzunehmen oder den Be⸗
dingungen der in dieſer Hinſicht ertheilten Genehmigung zu⸗
widerzuhandeln .

Die Genehmigung iſt auch dann einzuholen , wenn die
Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten zum Zweck der Her⸗
ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten , Dohlen und an⸗
deren Vorrichtungen geſchehen ſollen , welche den Anſtößern
oder ſonſtigen Perſonen an dem öffentlichen Wege kraft Dul⸗
dung oder eines in Anſpruch genommenen Rechtstitels zuſtehen.

4 . Landrechts⸗Sätze 653 —682 . )
Erſter Ahſchnitt .

Von Scheidmauern und Scheidgräben .
653 . Jede Scheidwand zweier Gebäude bis zum Firſt ,

jede Scheidmauer zwiſchen Höfen , Gärten oder geſchloſſenen
Ackern wird für gemeinſchaftlich angeſehen , inſofern weder ein
Rechtstitel noch ein ſinnliches Merkmal des Gegentheils vor⸗
handen iſt .

654 . Ein ſolches Merkmal iſt vorhanden :
a . Wenn die Spitze der Mauer auf einer Seite gerade und

ſenkrecht mit ihrer Außenſeite fortläuft und auf der
andern eine abhängige Fläche bildet .

b . Wenn nur auf einer Seite eine ſchräge Decke ( eine

) Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .

) Dieſe Vorſchriften ſind civilrechtlicher Natur , d. h. es
kann ihre Beachtung nicht auf polizeilichem Wege erzwungen werden ,und Zuwiderhandlung iſt nicht ſtrafbar , es bleibt vielmehr dem , der
ſich durch eine Zuwiderhandlung verletzt glaubt , überlaſſen , ſein
Recht bei den Gerichten zu ſuchen.
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Aus dem Landrecht . 53

Mauerkappe , oder Steinleiſten und hervorragende Krag⸗
ſteine vorhanden ſind , die bei Erbauung der Mauer dort
angebracht worden ſind .

In jedem dieſer Fälle tritt die Vermuthung ein , daß
die Mauer ausſchließlich demjenigen als Eigenthum zu⸗
gehöre , auf deſſen Seite ſich der Abſchluß , die Krag⸗8ſteine oder Steinleiſten befinden .
655 . Die Unterhaltung und Wiedererbauung einer ge⸗

meinſchaftlichen Mauer liegt Allen ob, welche ein Recht an
ihr haben und einem Jeden von ihnen nach Verhältniß ſei⸗
nes Rechts .

656 . Indeß kann jeder Miteigenthümer einer gemein⸗
ſchaftlichen Mauer , welche kein ihm zugehöriges Gebäude ſtützt ,
ſich von dem Beitrag zum Unterhalt und zur Wiedererbauung
durch Verzichtung ſeines Rechts an der Gemeinſchaft losmachen .

657 . Jeder Miteigenthümer darf an eine gemeinſchaftliche
Mauer anbauen und jede Art Balken auf die ganze Dicke
der Mauer legen laſſen , bis auf 2 Zoll ( 6 Centimeter ) vom
Rand des Nachbars . Dem Nachbar bleibt jedoch das Recht ,
die Balken bis zur Hälfte der Mauerdicke abſtoßen zu laſſen ,
ſobald er an eben dieſer Stelle auf ſeiner Seite gleichfalls
Balken legen oder einen Rauchfang anlehnen will .

658 . Jeder Miteigenthümer darf eine gemeinſchaftliche
Mauer erhöhen laſſen , er muß jedoch die Koſten der Er⸗
höhung allein tragen , die Mauer über der vorigen gemein⸗
ſchaftlichen Höhe allein unterhalten und überdies wegen der
Belaſtung nach Verhältniß der Erhöhung und des Werths
eine Entſchädigung leiſten , wenn dadurch der Unterhalt der
unteren Mauer koſtbarer wird , und ſo lange der Andere die
Erhöhung nicht mitbenutzt .

659 . Iſt die gemeinſchaftliche Mauer nicht ſtark genug ,
um die Erhöhung zu tragen , ſo muß Derjenige , der ſie er⸗
höhen will , ſie von Grund aus auf ſeine Koſten wieder auf —
bauen laſſen und den Raum zur größeren Dicke auf ſeiner
Seite allein nehmen .

660 . Der Nachbar , der zur Erhöhung der Mauer nichts
beigetragen hat , kann das Recht der Gemeinſchaft an der
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Erhöhung dadurch erlangen , daß er die Hälfte des Aufwands
erſetzt, den ſie gekoſtet hat , und den halben Werth des Bodens ,
der etwa für den Zuſatz längs der Mauer hergegeben wurde .

661 . Jeder Anſtößer einer fremden Mauer gewinnt am

Ganzen oder an einem Theil derſelben Gemeinſchaft , ſobald
er dem Eigenthümer der Mauer den halben Werth des Ganzen
oder desjenigen Theils , den er gemeinſchaftlich machen will ,
und des Bodens , worauf die Mauer oder deren in Frage
ſtehender Theil gebaut iſt , erſetzt.

662 . Kein Nachbar kann in eine gemeinſchaftliche Mauer

einbrechen , noch irgend ein Werk daran anlehnen , oder darauf
ſtützen , ohne Bewilligung des Andern , oder Erkenntniß der

Sachverſtändigen , daß das neue Werk an ſich oder unter den
von ihnen vorgeſchriebenen Vorſichten den Rechten des Andern

nicht ſchade .
663 . In den Städten und Vorſtädten kann Jeder ſeinen

Nachbar anhalten , daß er zur Erbauung und Unterhaltung
der Scheidewand ihrer daſigen Häuſer und Gärten beitrage .

Die Höhe der Scheidewand wird nach Ortsverordnungen
oder Gebräuchen beſtimmt ; wo es an ſichern Gebräuchen und

Verordnungen fehlt , ſoll jede Scheidewand unter Nachbarn ,
die in Zukunft erbaut oder wieder hergeſtellt werden mag ,
mit Inbegriff der Mauerkappe acht Fuß ( 2,40 Meter ) hoch ſein .

664 . Wenn die verſchiedenen Stockwerke eines Hauſes
verſchiedenen Eigenthümern zugehören , und die Urkunden über
das Eigenthum nicht beſtimmen , wie es in Abſicht auf die

Ausbeſſerungen und das Wiederaufbauen gehalten werden ſoll ,
ſo ſind dabei folgende Grundſätze zu beobachten :

Die Koſten der Hauptmauern und des Daches ſammt
ſeinen Fußböden und dem Theil der Kamine , der durch das
Dach läuft , auch der Treppe vom oberſten Stock in das
Dach , fallen auf alle Eigenthümer nach Verhältniß des Werths
des Stockwerks , das jedem zugehört .

Der Eigenthümer eines jeden Stockwerks macht den Fuß⸗
boden , worauf er geht , ſammt ſeiner obern Bekleidung und die
Decke oder untere Bekleidung des Fußbodens eines höhern Stocks .

) Vergl . § 42 Ziffer 18 der Landesbauverordnung ( Seite 27) .
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Aus dem Landrecht .

Der Eigenthümer des zweiten Stocks macht die Treppe ,
welche dahin führt .

Der Eigenthümer des dritten Stocks macht , von dem
zweiten an zu rechnen , die Treppe , die zu ihm führt , und
ſo weiter .

665 . Werden gemeinſchaftliche Mauern oder Häufer wie⸗
der aufgebaut , ehe deren Dienſtbarkeitsverhältniſſe verjährt
ſind , ſo leben dieſe wieder auf . Sie dürfen aber nicht läſtiger
gemacht werden .

666 . Alle Gräben zwiſchen zwei Grundſtücken werden
für gemeinſchaftlich geachtet , inſofern weder ſchriftliche Beweiſe
noch Merkmale des Gegentheils vorhanden ſind .

667 . Ein Merkmal , daß der Graben nicht gemeinſchaft⸗
lich ſei , iſt es , wenn der Rain oder der Aufwurf der Erde
ſich nur auf einer Seite des Grabens befindet .

668 . Der Graben wird alsdann demjenigen anzugehören
vermuthet , auf deſſen Seite ſich der Aufwurf befindet .

669 . Ein gemeinſchaftlicher Graben muß auf gemeinſame
Koſten unterhalten werden .

670 . Jede Scheidhecke zwiſchen Grundſtücken wird für
gemeinſchaftlich angeſehen , wenn nicht eine Urkunde oder ein
hinlänglicher Beſitzſtand für das Gegentheil ſpricht , oder nur
eines der Grundſtücke allein geſchloſſen iſt .

671 . Hochſtämmige Bäume mag der Eigenthümer nur
in jener Entfernung von der Grenze pflanzen , welche durch
beſondere Verordnungen oder unbeſtrittenen Gebrauch feſtge⸗
ſtellt iſt ; wo dieſe fehlen , ſollen hochſtämmige Bäume fechs
Schuh ( 1,80 Meter ) , andere Bäume und lebendige Hecken hin⸗
gegen anderthalb Schuh ( 45 Centimeter ) davon entfernt ſein .

672 . Der Nachbar hat das Recht zu fordern , daß
Bäume und Hecken , welche näher an ſeiner Scheide ſtehen ,
weggeſchafft werden .

8
Derjenige , über deſſen Grund und Boden die Aſte der

Bäume ſeines Nachbars hinüberragen , kann Letztern anhalten ,
daß er dieſe Aſte abſchneide .

Wurzeln , die auf ſeinem Boden fortlaufen , darf er dort
ſelbſt abſtoßen .
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673 . Bäume in einer gemeinſchaftlichen Hecke ſind gleich

ihr gemeinſchaftlich, aber jeder von beiden Eigenthümern kann

forden , daß ſie gefällt werden .

Iweiter Abſchnitt .

Von der Entfernung und den Zwiſchenmauern bei

gewiſſen Bauanlagen .

674 . Wer einen Brunnen oder das Senkloch eines Ab⸗

tritts neben einer gemeinſchaftlichen oder nicht gemeinſchaft⸗
lichen Mauer graben läßt ;

Wer daran Rauchfänge , Feuerherde , Hammerwerke , Back⸗

öfen oder Ofen errichtet ;
Einen Viehſtall daran lehnt ;
Ingleichen wer einen Salzvorrath oder einen Haufen

ätzender Waaren daran legen will ;
Der iſt verbunden , jene Zwiſchenräume zu laſſen , welche

durch beſondere Verordnungen und Gebräuche feſtgeſtellt ſind ,
oder diejenigen Werke zu machen , welche gemäß eben ſolcher

Verordnungen und Gebräuche oder nach Angabe der Kunſt⸗

verſtändigen nöthig ſind , um dem Nachbar nicht zu ſchaden .

Dritter Abſchnitt .

Von der Ausſicht auf Nachbarsgut .

675 . Ein Nachbar darf ohne Bewilligung des Andern

in einer gemeinſchaftlichen Mauer weder offene , noch ge —

ſchloſſene Fenſter , noch ſonſtige Offnungen anbringen .
676 . In ſeiner eigenen Mauer , wenn ſie auch unmittel⸗

bar an das Grundſtück eines Andern grenzt , darf Jeder , um

ſich Licht zu verſchaffen , geſchloſſene und vergitterte Fenſter

anlegen .
Dieſes Fenſtergitter muß von Eiſen ſein ; deſſen Stäbe

dürfen höchſtens drei und einen halben Zoll ( 10,5 Centimeter )
von einander entfernt ſein ; es darf nicht geöffnet werden können .

677 . Eben dieſe Lichtfenſter dürfen bei Zimmern auf
ebener Erde acht Fuß ( 2,40 Meter ) , bei anderen ſechs Fuß
( 1,80 Meter ) über dem Zimmerboden erſt anfangen .

678 . Man darf nach dem Grundſtück ſeines Nachbars
hin, es ſei geſchloſſen oder nicht , keiner Ausſicht in gerader
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Richtung , keines Fenſters , das dazu dient , weder Altanen noch

offenen Erker ſich anmaßen , wenn die Mauer , in oder auf

welcher man ſie anbringt , von dem beſagten Grundſtück nicht

ſechs Fuß ( 1,80 Meter ) entfernt iſt .
679 . Auch darf man dahin keine Ausſicht von der Seite

oder in ſchräger Richtung anlegen , wo die Entfernung nicht
wenigſtens zwei Fuß ( 60 Centimeter ) beträgt .

680 . Die vorerwähnten Entfernungen werden von der

äußern Seite der Mauer , worin die Offnung angebracht wird ,
und wenn von Altanen oder Erkern die Rede iſt , von ihrem
äußerſten Vorſprung bis zur Grenzlinie , wo das beiderſeitige
Eigenthum ſich ſcheidet, gerechnet .

680 a . Allmend iſt nicht Nachbargut , hindert alſo die

Anlage der Ausſichtsfenſter nicht ; vielmehr , wo in der Folge
durch Veräußerungen in lebende Hand das Allmendgut zu

Nachbargut wird , muß Jedem , der darauf Ausſichtsfenſter
hatte , dieſes Fenſterrecht ungeſperrt bleiben , und von dem

neuen Nachbar bei ſeinen Anlagen die im Satz 678 be⸗

ſchriebene Entfernung beobachtet werden .

Nierter Abſchnitt .

Von der Dachtraufe .
681 . Jeder Eigenthümer ſoll ſeine Dächer ſo einrichten ,

daß das Regenwaſſer auf ſeinen eignen Grund und Boden

oder auf die öffentliche Straße abfließt ; er darf es auf den

Boden ſeines Nachbarn nicht leiten , ohne daß dafür eine

Dienſtbarkeit rechtmäßig beſtehe .

Fünfter Abſchnitt .

Von der Durchfahrtsgerechtigkeit .

682 . Der Eigenthümer , deſſen Grundſtück durchaus mit⸗

telſt anderer von der gemeinen Straße abgeſchnitten iſt , darf
ur Benutzung ſeines Feldes einen Weg über die Grundſtücke

ſeiner Nachbarn fordern , wofür er ihnen Schadenerſatz
leiſten muß.
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